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Aktuelle Informationen aus dem BAZG
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Revision Zollgesetz / Verordnungen
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2. Ämterkonsultation
Verwaltungsinterne 

Bereinigung

Vernehmlassung

Mitberichtsverfahren

Entscheid Bundesrat 

(Eröffnung Vernehmlassung)

Ergebnisbericht, 

Gesetzesentwurf & Botschaft

ÄmterkonsultationErster Entwurf
Verwaltungsinterne 

Bereinigung

Entscheid Bundesrat (Genehmigung 

Ergebnisbericht, Gesetzesentwurf & 

Botschaft)

Kommission(en) 

Erstrat

Zweitrat

Erstrat

Kommission(en) 

Zweitrat

Differenzbereinigungs-

verfahren

Referendumsfrist
Referendums-

abstimmung
Inkraftsetzung

Totalrevision Zollgesetz
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Folgende Verordnungsbestimmungen müssen mit den betroffenen 

Verbänden erarbeitet werden:

• Neuer Vorschlag für eine Vereinfachung Art. 15 Abs. 4 BAZG-VG 

• Besondere Zollrückerstattung (Ablösung bVaV)

Arbeiten am Verordnungsrecht 
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Vereinfachungen – Übersicht

❖Warenanmeldung Standard 

❖ ZE / ZV

❖ Vereinfachte Warenanmeldung

❖ Reduzierte Warenanmeldung

❖Minimale Warenanmeldung mit 

nachträglicher Datenlieferung (Parlament) 

IST

NEU

NEU

IN 

AUSARBEITUNG

IST
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Passar Ausfuhr
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Roadmap Passar (Stand per 23.09.2024)

2024 2025 2026 2027

Passar 2.0

(Einfuhr)

Q2 2027 

Start Pilot

Produktive Nutzung

Q2 2026

Start Pilot 

Produktive

Nutzung

e-dec Import

e-dec Export

Passar 3.0

(Überwachte 

Verfahren)

Q3 2025

Techn. Doku

Pilot > Vor-

produktion

Q3 2026

Techn. Doku 

Pilot > Vor-

produktion

Passar 1.0

(Ausfuhr)

Passar

Hinweis: Die Detailplanung für Testing und Pilote wird innerhalb der AG SWE

und mit dem Direktionsbereich Operationen erstellt und laufend abgestimmt.

Produktive Nutzung (seit 17.03.2024)
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Passar Ausfuhr – Stand Umstellung
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Anzahl Warenanmeldung e-dec Export vs. Passar Ausfuhr

Passar Ausfuhr e-dec Export
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Passar Ausfuhr – Stand Umstellung
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Passar Ausfuhr – Stand Onboarding

32%

Erst 1’272 von ca. 4’000 

Exporteuren haben sich bereits 

im ePortal als Geschäftspartner 

des BAZG mit der Rolle 

«Fracht» registriert

www.bazg.admin.ch/onboarding

http://www.bazg.admin.ch/onboarding


Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

14

Rückmeldungen von Software-Entwicklungsfirmen und von 

Geschäftspartnern (Exporteuren):

• Störungsmeldungen

• Manuelle Berechnung des Referenzbetrages (Durchfuhreröffnung)

• Entwicklung und Testing Branchensoftware noch nicht abgeschlossen

Passar Ausfuhr – Gründe für zögerliche Umstellung
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System Grund Betroffenheit Auswirkungen Status

Alle DDoS-Angriffe • Alle Bundesämter

• Nutzer von 

öffentlichen e-dec  

Schnittstellen

• Sämtliche DaziT Anwendungen (z.B. 

Passar, Chartera Output) waren 

erreichbar und operativ

• Performance Probleme bei öffentlichen 

Schnittstellen, welche über  

Internetadressen erreichbar sind

Passar Ende 

Transitionsphase 

NCTS Phase 4 → 5

• Alle gVV

Mitgliedstaaten

• Geschäftspartner

• Einreichen Ankunftsanmeldung nicht 

möglich

• Kein Abschluss von ZE-

Durchfuhrverfahren

• Keine Eröffnung von Durchfuhrverfahren

Chartera

Output

Mehrfaches 

Abholen gleicher 

Dokumente

• Dokumente 

Bezüger

• Performance Probleme

• Verzögerungen beim Abholen von 

Dokumenten

• Neue Anforderung ans System

Störungsmeldungen
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Beispiel: Chartera-Output Störungen

16

• Abfragen im Sekundentakt, obwohl der fragliche Geschäftspartner 

nur wenige Dokumente pro Tag erhält.

• Mehrfacher Dokumentenbezug:

− Abfragen alle paar Minuten oder gar Sekunden. Beispiele:
1. DocumentSearchRequest <From>2025-01-15T00:00:00.0Z</From <To>2025-01-15T00:01:00.00Z</To>
2. DocumentSearchRequest <From>2025-01-15T00:00:00.0Z</From <To>2025-01-15T00:02:00.00Z</To>
3. DocumentSearchRequest <From>2025-01-15T00:00:00.0Z</From <To>2025-01-15T00:03:00.00Z</To>
…
1439. DocumentSearchRequest <From>2025-01-15T00:00:00.0Z</From <To>2025-01-15T23:58:00.00Z</To>
1440. DocumentSearchRequest <From>2025-01-15T00:00:00.0Z</From <To>2025-01-15T23:59:59.00Z</To>

− In der Folge werden, dann auch noch alle Dokumente x-fach heruntergeladen

• Wirkt wie DDoS.

A B

A B C D E

A B C D E …
Doc A, B werden

1440 Mal ausgeliefert
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Passar Ausfuhr – Berechnung Referenzbetrag  

Ausgangslage

WA Ausfuhr

WA Ausfuhr

e-dec Export

Exporteur = 

ZV

WA Durchfuhr

Zugelassener 

Versender / Spedition

Exporteur A

Exporteur B

Datenübernahme ohne Grenzwert

Konsequenz: Berechnung Referenzbetrag 

muss manuell vorgenommen werden.
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Passar Ausfuhr – Berechnung Referenzbetrag  

Lösungsvariante

WA Ausfuhr

WA Ausfuhr

e-dec Export

Exporteur = 

ZV

WA Durchfuhr

Zugelassener 

Versender / Spedition

Exporteur A

Exporteur B

Datenübernahme inkl. Grenzwert

Konsequenz: Berechnung Referenzbetrag kann 

für alle Passar Ausfuhren automatisiert erfolgen.

Gilt nicht für e-dec Export!
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• Die Berechnung des effektiven Referenzbetrages ist eine Vorgabe der TAXUD

aufgrund des gVV-Übereinkommens.

• Es dürfen keine pauschalen Referenzbeträge von CHF 10’000.– wie bisher 

verwendet werden.

• Für Versandverfahren mit Eröffnungen Schweiz gilt grundsätzlich: 10% vom 

Warenwert aller Waren je Versandverfahren.

• Die Anforderung muss mit NCTS Phase 5 vollständig umgesetzt werden.

• Die Angabe des Referenzbetrages muss aufgrund der rechtlichen Grundlagen 

(Anhang A1a zur Anlage IIIa des gVV Übereinkommen / SR 0.631.242.04) durch 

den Anmelder geliefert werden.

• Umsetzungszeitpunkt Datenübernahme Grenzwert noch offen, jedoch so schnell 

wie möglich (Entwicklung Datenlieferung Grenzwert beim BAZG und 

Berechnungs-Tool bei den Branchensoftware-Entwicklungsfirmen).

Passar Ausfuhr – Berechnung Referenzbetrag  

Hintergrundinformationen
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• Die Fehlerquote bei der aktuellen Berechnung der Referenzbeträge ist hoch, 

wodurch die Garantien überschritten werden.

• Das Monitoring BAZG hat gezeigt, dass solche Fälle häufig auftreten (zum Teil mit 

überschrittenem Deckungsgrad von 1200%).

• Das Überschreiten der Garantien führt zu Kontrollempfehlungen und 

Interventionen bei den Dienststellen.

• Der Durchfuhrprozess wird bis zur Freigabe durch den BAZG-Mitarbeitenden 

unterbrochen. Die LKW sind bis dahin blockiert.

• Das zu erwartende Interventionsvolumen ist als hoch einzustufen.

➢ Entscheid: Umsetzungstermin neu am 12.01.2026.

Passar Ausfuhr – Berechnung Referenzbetrag  
Auswirkungen auf Garanzia
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Nutzen Sie die Vorteile mit Passar

✓ Selbstständige Korrekturen (inkl. Rückzug) von Warenanmeldungen bis zu 

Aktivierung.

✓ Automatische Datenübernahme bei der Eröffnung von Durchfuhren (inkl. 

Grenzwerte von Passar Ausfuhren).

✓ Durch die Datenübernahme kann die Berechnung des Referenzbetrages in der 

Branchensoftware ebenfalls automatisiert erfolgen.

✓ Automatische Bewilligungsprüfung mit umgehender Rückmeldung.

✓ Digitale Lösung für EUR.1 in Vorbereitung (keine Beglaubigungen am Schalter 

BAZG nötig).

✓ Automatische Risikoanalyse/Selektion bei der Aktivierung mit sofortiger 

Rückmeldung über Freigabe oder Kontrolle.

✓ Aktualisierung der Zolldeklaranten in der Zollkundenverwaltung (ZKV) entfällt.
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Passar – Automatisierte Aktivierung
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Waren- / Daten-

verantwortliche
Aktivieren Selektionieren Intervenieren

Waren-

anmeldung 

einreichen

Transport-

verantwortliche
Ankunft Selektionieren Intervenieren

Transport-

anmeldung 

einreichen

Grenzübertritt 

erfolgt

Verfügen

Intervenieren
BAZG-Mitarbeiter Kontrolle 

durchführen
FreigabeKontrollprozess

Neuer Grundprozess im Warenverkehr

Referenzierung

Passar ist anders gebaut als e-dec:

Die Transportanmeldung ist im System 

nicht optional, sondern zwingend 

erforderlich für die Aktivierung.

!
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TA

Fast track / Automatic Gates

Ohne online check in

= Digital erstellter 

Laufzettel

(«Check-in»

für Grenzübertritt)

Ohne TA: kein DTS und

kein automatisierter Grenzübertritt möglich

Activ App 

(+ Ausdruck)

Referenz-

ierung

Direkt zum Nachbarstaat 

(falls keine Kontrolle)

Automatisierter Grenzübertritt

Flugticket Online 

Check-in

✔

WA DTS
Digital 

transport slip
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Triage an der Grenze aufgrund des Transportmittels 

(Transportanmeldung)
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Triage an der Grenze aufgrund des Transportmittels 

(Transportanmeldung)

??
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Passar Ausfuhr: Grenzübertritt ohne Schalter

Dringende

Empfehlung

Alternative 
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Wer macht das 
bei uns?

Information 
und 

Ausrüstung 
Chauffeure?

Fragen und Chancen für den Logistikprozess

WA

TA

✓Kennzeichen

✓Ausl. Zoll ID

Wie erhalten 
wir das 

Kennzeichen? 
(Kommunikation 

mit Partnern)

Wie optimieren wir 
den Logistikprozess 

dank den neuen 
Möglichkeiten?

(Effizienz, 
Flexibilität)

WA
WA

WA

ˌ
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Bsp: Sammelsendungen im Strassenverkehr (I)

Erstellt WA 1 Erstellt WA 3Erstellt WA 2

Erstellt TA

• Es gibt nur 1 Transportanmeldung für ein 

Fahrzeug.

• Speditionen Grün, Rot und Violett sind für ihre 

Waren verantwortlich = Datenverantwortliche.

• Transporteur ist für den Transport verantwortlich = 

Transportverantwortlicher.

Teilen GDRN (ID der 

WA 1 / WA 2 / WA 3) 

mit, damit Transporteur 

referenzieren kann.
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Bsp: Sammelsendungen im Strassenverkehr (I)

Erstellt WA 1 Erstellt WA 3Erstellt WA 2

Erstellt TA

• Es gibt nur 1 Transportanmeldung für ein 

Fahrzeug.

• Speditionen Blau, Grün, Rot und Violett sind für 

ihre Waren verantwortlich = Datenverantwortliche.

• Transporteur Blau ist für den Transport 

verantwortlich = Transportverantwortlicher.

Teilen GDRN (ID der 

WA 1 / WA 2 / WA 3) 

mit, damit Transporteur 

referenzieren kann.

Erstellt WA 4
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• Im Gegensatz zum Strassenverkehr kommt beim Bahn-, Schiff- und 

Flugverkehr eine Transportanmeldung (TA) pro Transporteinheit (Bsp.: 

Container) zur Anwendung.

• Grund: Würde pro Transportmittel eine TA verwendet werden, so wäre das 

ganze Transportmittel (Bsp.: Schiff) bei einem Kontrollentscheid gesperrt.

• Die involvierten Firmen wurden anlässlich der Arbeitsgruppen entsprechend 

informiert.

NB: Im Strassenverkehr wird ebenfalls eine Teilfreigabe eines LKWs auf Basis 

Warenanmeldung möglich sein (würde beispielsweise einen Umlad auf einen 

neuen LKW bedingen).

Bahn-, Schiff- und Luftverkehr
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Calais, Chiasso & Korridor: Schon heute Realität
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Calais, Chiasso & Korridor: Schon heute Realität



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

34

Calais, Chiasso & Korridor: Schon heute Realität
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Passar 2.0
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Roadmap Passar (Stand per 23.09.2024)

2024 2025 2026 2027

Passar 2.0

(Einfuhr)

Q2 2027 

Start Pilot

Produktive Nutzung

Q2 2026

Start Pilot 

Produktive

Nutzung

e-dec Import

e-dec Export

Passar 3.0

(Überwachte 

Verfahren)

Q3 2025

Techn. Doku

Pilot > Vor-

produktion

Q3 2026

Techn. Doku 

Pilot > Vor-

produktion

Passar 1.0

(Ausfuhr)

Produktive Nutzung (seit 17.03.2024)Passar

Hinweis: Die Detailplanung für Testing und Pilote wird innerhalb der AG SWE

und mit dem Direktionsbereich Operationen erstellt und laufend abgestimmt.
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Passar 2.0: Onboarding Dokumentenbezüger

• Rund 28’000 Dokumentenbezüger in der ZKV

• Sie beziehen Dokumente (Veranlagungsverfügungen, Rechnungen) via 

Software (SW-Hersteller od. Eigenentwicklung) oder UI-BAZG 

• Sie müssen ab Beginn der Parallelphase e-dec / Passar Einfuhr im ePortal 

registiert sein, um Dokumente aus Passar zu beziehen

NB: Onboarding der 

Warenanmelder Einfuhr 

(ca. 1700) startet 

voraussichtlich in der 

zweiten Jahreshälfte 2025
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Ziel

• Sicherstellen frühzeitige Readyness für Passar 2.0

• Informieren wie der Dokumentenbezug in der Parallelphase erfolgt

Vorgehen

Passar 2.0: Onboarding Dokumentenbezüger

Phase 1: Fokus 

Onboarding

(Registrierung im ePortal)

Phase 2: Fokus 

Infos zur neuen 

Praxis (ZAZ)

Phase 3: Umgang mit 

NICHT-Registrierten 

Dokumenten-Bezüger

• Phase 1: Versand Brief in 4 Tranchen (inkl. Reminderbrief)

• Start ab Q2/2025

• Phase 2: Versand Brief in 4 Tranchen (inkl. Reminderbrief)

• Start ab Q1/2026

• Phase 3: In Klärung



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

39

Ablösung ZAZ und Garantieverwaltung 

(FAQ)
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Freies Textfeld bei Warenanmeldung

MRS-ABCDE

MRS-12345

MRS-ABCDE

MRS-12345

1:1 Übermittlung von 

Warenanmeldung zu 

Veranlagungsverfügung

Verantwortung Daten- / 

Warenverantwortliche

Information wird

vom BAZG nicht verifiziert

Branchensoftware

WA

Veranlagungsverfügung



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

41

• Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen ZAZ-Konto und GP-ID? 

• Brauchen alle Importeure eine GP-ID? 

• Kann eine GP-ID mit einer BUR-ID erstellt werden? 

• Wie ist das Vorgehen, wenn eine Firma eine UID-Nr. hat, aber verschiedene 

Standorte? 

• Können mehrere GP-ID zentral verwaltet werden? 

• Wie lange kann ein ZAZ Konto noch eröffnet werden? 

Ablösung ZAZ: Fragen und Antworten
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• Wie lange bleibt in Garanzia der Referenzbetrag blockiert ? 

• Wie kann sichergestellt werden, dass die im Ausland oder in der Schweiz 

durchgeführten Abklärungen im System abgebildet werden? 

• Welcher Betrag wird meiner Garantie belastet, wenn ich eine 

Warenanmeldung Durchfuhr in Passar erstelle? 

• Kann die Sicherheitsleistung direkt in Garanzia angepasst werden? 

Hinweise

• Die neue Garantieverwaltung wird per 12.01.2026 umgesetzt.

• Die Fragen und Antworten werden auf der Webseite BAZG aufgeschaltet.

Garantieverwaltung : Fragen und Antworten
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Arbeitsgruppen
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Stand der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Status Bemerkungen

1
AG Softwareentwicklung /

Kerngruppe Softwareentwicklung
aktiv Workshop am 11.12.2024, 13.01.2025, 16.01.2025, 

30.01.2025, 12.02.2025; 06.03.2025

2
AG Bahn / 

Kerngruppe Bahn
aktiv Workshop am 19.12.2024, 16.01.2025, 20.02.2025, 

25.02.2025

3
AG Luft / 

Kerngruppe AG Luft
aktiv Workshop am 09.01.2025, 06.02.2025, 13.02.2025, 

27.02.2025

4 AG Wasser aktiv Workshop am 05.03.2025

5 AG KMU aktiv Workshop am 26.02.2025
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Stand der Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Status Bemerkungen

6 AG CO2-Rückerstattung geschlossen Go live CO2 per 1.1.25

7 AG Mineralölsteuer aktiv
Arbeitsgruppe MinöSt am 02.12.2024 durchgeführt. 

Weitere nach Bedarf

8 AG Tabak aktiv
Arbeitsgruppe Tabak am 05.12.2024. Weitere nach 

Bedarf

Punktuelle Abklärungen laufend
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• Jetzt auf Passar Ausfuhr wechseln – 2026: Fokus Einfuhr

• Vorteile beim Grenzübertritt sind am Transportprozess geknüpft!

• Transportanmeldung ist nicht obligatorisch, aber in jedem Fall zu empfehlen 

• TA + Activ App = Libero Export

• Logistikprozess mit Partnern abstimmen und auf Passar ausrichten

• Neue Garantieverwaltung mit Garanzia per 12.01.2026 umgesetzt

Das Wichtigste in Kürze
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?

Fragen | Varia
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• 16.06.2025 (vor Ort)

• 22.09.2025 (Online)

• 08.12.2025 (vor Ort)

Nächste Termine 


